
Amt für Bodenmanagement 
Marburg 

Öffentliche Bekanntmachung 

zur Verwertung des Masselandes 

H ESSEN 

Im Flurbereinigungsveriahren Hungen-B 457 (UF 1500) soll das zur Abfindung der Beteiligten 
nicht benötigte Land (Masseland) gemäß § 54 Abs. 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) vom 
16.03.1976 (BGBI. 1 S. 546) in der jeweils geltenden Fassung an Interessentinnen und Inte
ressenten endgültig zugeteilt werden. 

Es handelt sich hierbei um folgende Flurstücke: 
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GR = Grünland: A = Acker: VSG = Europäische~ Vogelschutzgebiet, WSG = Wasserschutzgebiet: HSG = Hellquellenschutzgeblet: 

Ein ausführliches Verzeichnis und eine Karte, in der die Masselandgrundstücke eingetragen 
sind, Erläuterungen zum Zuteilungsveriahren und die Auswahlkriterien liegen zur Einsicht
nahme für Interessentinnen und Interessenten im Zeitraum vom 12.12.2019 bis 11.01.2020 
bei folgenden Stellen aus: 

a) Stadtverwaltung Hungen, Kaiserstraße 7, 35410 Hungen, Raum 07, im Erdgeschoss, 
FB 3 technische Dienste, während der Dienstzeiten (Tel.: 06446 / 9230-0) 

b) Amt für Bodenmanagement Marburg, Robert-Koch-Str. 17, 35037 Marburg, Raum C 
331 , Herr Schmitt, während der Dienstzeiten (Tel. : 06421/3873-3216) 

Interessentinnen und Interessenten werden gebeten, von einer dieser Informationsmöglichkei
ten Gebrauch zu machen und Gebote unter Verwendung der dort erhältlichen Vordrucke im ' 
verschlossenen Umschlag bis spätestens 17.01.2020 mit dem Zuss3tz „Masselandgebote 
Hungen-B 457 (UF 1500) - nicht vor dem 21.01 .2020 öffnen -" an das 

Amt für Bodenmanagement Marburg 
- Flurbereinigungsbehörde -

Robert-Koch-Straße17, 35037 Marburg 

zu übersenden. Es gilt das Datum des Poststempels. 

Die Unterlagen über die Masselandgrundstücke sind auch im Internet unter www.hvbg.hes
sen.de/UF1500 abrufbar. 
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Für Landzuteilungen gelten die vom Amt für Bodenmanagement Marburg festgelegten Aus
wahlkriterien. Die Bieterinnen und Bieter erkennen mit Abgabe ihrer Gebote diese Bestimmun
gen an. 

Marburg, den 09.12.2019 

Amt für Bodenmanagement Marburg 
- Flurbereinigungsbehörde -
Az. : 2 - UF 1500 - Verf.A. 
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